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Neue Entwicklungen in der Debatte um gentechnisch
veränderte Pflanzen
Karin Holm-Müller
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Der Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft – auch
„Grüne Gentechnik“ genannt – wurde von Anfang an heftig
diskutiert. Die Befürworter sehen genetisch veränderte
Organismen – kurz GVO – als ein Mittel, um die landwirt-
schaftliche Produktivität zu steigern, die Kosten zu senken,
aber auch den Einsatz von Pestiziden zu verringern, wenn
die Pflanzen selbst Toxine produzieren (z.B. PRAY et al.,
2002). Die Gegner sehen wesentliche Gefahren in mögli-
chen Allergien, einem u.U. vermehrten Einsatz von Pestizi-
den (wenn die Kulturpflanzen gegen die Herbizide resistent
sind) und möglichen Auskreuzungen in die Natur. Letzteres
könnte Gefahren für die heimische Flora, aber auch Resis-
tenzbildungen gegen Herbizide und Insektizide mit sich
bringen. Diskutiert wird zudem die Möglichkeit, dass die in
GVO verwendeten Antibiotika zu Resistenzbildungen bei
Bakterien führen könnten, die für den Menschen gefährlich
sind. (Eine Übersicht über diese Debatten gibt z.B.
BMVEL, 2003; etwas detailliertere Information über die
Argumente finden sich z.B. bei VAN DEN BERGH und
HOLLEY, 2001)
Diese Einwände werden begleitet von einer großen Skepsis
hinsichtlich genetisch veränderter Lebensmittel seitens der
Verbraucher in vielen europäischen Ländern. Einer 2003
von EMNID im Auftrage der deutschen Welthungerhilfe
durchgeführten Umfrage in Deutschland zufolge finden es
z.B. 90 % der Befragten wichtig bzw. sehr wichtig, über
genetisch veränderte Inhaltsstoffe informiert zu sein. 75 %
halten es mindestens für unwahrscheinlich, dass sie zu ge-
netisch veränderten Lebensmitteln greifen werden (WELT-
HUNGERHILFE, 2003).
Auf Grund der genannten Befürchtungen und der verbrei-
teten Ablehnung in der Bevölkerung kam es in der EU seit
1998 zu einem faktischen Moratorium für den Anbau und
die Einfuhr von genetisch veränderten Futter- und Lebens-
mitteln. Demgegenüber hat die weltweite Anbaufläche für
GVO von 1,7 Mio. Hektar in 1996 auf 58,7 Mio. ha in 2002
zugenommen (vgl. zu diesen und den folgenden Zahlen
JAMES, 2002). Dabei konzentriert sich der Anbau auf vier
Staaten (USA, Argentinien, Kanada und China) und vier
Kulturen (Sojabohnen, Mais, Baumwolle und Raps). In den
USA werden bereits 75 % und in Argentinien 99 % der
Anbaufläche von Sojabohnen mit GVO bestellt. Weltweit
gesehen beläuft sich der Anteil der GVO-Fläche für Soja-
bohnen in 2002 auf 51 %. Auch für Raps und Mais liegt der
Anteil bereits bei etwa 10 %.
Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass
Anträge auf die Einfuhr von gentechnisch veränderten Fut-
ter- und Lebensmitteln bei der EU eingingen. Diese wurden

auf Grund des faktischen Moratoriums nicht entschieden,
so dass Erzeugnisse aus diesen GVO nicht eingeführt wer-
den dürfen. Zudem wirkt die fehlende Zulassung vor allem
in Argentinien und den USA als Exportbarriere für alle
betroffenen Kulturen aus diesen Ländern, denn wegen des
hohen Aufwandes werden dort GVO und konventionelle
Erzeugnisse meist nicht getrennt (BIOSICHERHEIT, 2003).
Exporte in die EU sind aber nur erlaubt, wenn sie frei von
in Europa nicht zugelassenen GVO sind. Dies hat zum
Beispiel bei Mais dazu geführt, dass die US-Exporte in die
EU von 3,3 Mio t 1995 auf 26 000 t im Jahr 2002 zurück-
gegangen sind. Auch auf dem Markt für Soja hat es Einbrü-
che bei der Einfuhr amerikanischer und argentinischer Pro-
dukte gegeben. Im Wesentlichen aus diesem Grund haben
2003 die USA, Kanada und Argentinien bei der WTO fast
erwartungsgemäß Klage erhoben, die sich vor allem auf die
Blockade der Zulassungsverfahren, aber auch auf die teil-
weise von der EU-Gesetzgebung abweichende Rechtspre-
chung in einzelnen Mitgliedsländern bezieht (ebenda).
Nicht zuletzt vor diesem seit langem schwelenden Konflikt
sind die neuen Verordnungen und Leitlinien zu sehen, die
die EU seit 2002 verabschiedet hat. Sie manifestieren sich
vor allem in den folgenden drei Rechtsakten, von denen die
Verordnungen unmittelbar geltendes Recht in den Mit-
gliedsstaaten geworden sind, während die Richtlinie erst in
nationales Recht umgesetzt werden muss:
� Verordnung (EG) 1829/2003 über genetisch veränderte

Lebensmittel und Futtermittel
� Verordnung (EG) 1830/2003 über die Rückverfolgbarkeit

und Kennzeichnung von genetisch veränderten Organis-
men und über die Rückverfolgbarkeit von aus genetisch
veränderten Organismen hergestellten Lebensmitteln
und Futtermitteln sowie zur Änderung der Richtlinie
2001/18/EG

� Die Richtlinie 2001/18/EG über die absichtliche Freiset-
zung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt
sowie zur Aufhebung der Richtlinie 90/220/EWG.

Als Folge dieser neuen Verordnungen müssen alle gentech-
nisch veränderten Futtermittel und alle aus GVO herge-
stellten Lebensmittel gekennzeichnet werden. Neu im Ver-
gleich zur bisherigen Regelung ist die Ausweitung der
Kennzeichnungspflicht auf Futtermittel und die Ausweitung
auf aus genetischen Stoffen hergestellten Lebens- und Fut-
termitteln, bei denen keine Spuren von DNA oder Proteinen
aus der genetischen Veränderung im Endprodukt nachweis-
bar sind. Solche Lebensmittel sind z.B. hochraffiniertes
Soja- oder Maisöl oder Gebäck, das diese Öle enthält. Aus-
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nahmen gibt es nur für unbeabsichtigte und technisch un-
vermeidbare Verunreinigungen mit GVO, solange ein
Schwellenwert von 0,9 % nicht überschritten wird. Nicht
kennzeichnungspflichtig bleibt Fleisch, das unter Verwen-
dung genetisch veränderter Futtermittel erzeugt wurde.
Neu geregelt wird ebenfalls das Verfahren für die Zulas-
sung von GVO, die jetzt auf der Grundlage einer wissen-
schaftlichen Bewertung durch die Europäische Behörde für
Lebensmittelsicherheit von einer qualifizierten Mehrheit
der Mitgliedsstaaten im Regulierungsausschuss erteilt wird.
Diese Zulassung gilt dann für alle Mitgliedsstaaten.
Wesentlicher Inhalt der Richtlinie 2001/18/EG ist die Re-
gelung der Koexistenz zwischen Flächen, auf denen GVO
angebaut werden und Flächen, auf denen dies nicht ge-
schieht. Insbesondere die Vertreter des organischen Land-
baus sehen diese Koexistenz auf die Dauer gefährdet und
befürchten, ihre Absatzmärkte zu verlieren. Die Richtlinie
soll zum einen ihren Bedenken durch fruchtspezifische
Regelungen zur guten fachlichen Praxis entgegen kommen.
Zum anderen soll sie die Möglichkeit für jeden Landwirt
schaffen, GVO anzubauen. Die Spezifizierung der guten
fachlichen Praxis erfolgt auf Ebene der Mitgliedsstaaten.
Die Einrichtung von „Gentechnikfreien Zonen“ oder „Gen-
technikfreien Regionen“ sind nach dieser Richtlinie und der
abschlägigen Entscheidung über erste Anträge nur erlaubt,
wenn sie auf freiwilligen Vereinbarungen zwischen den
betroffenen Landwirten beruhen. Es ist nicht möglich,
dass sich eine Region oder ein Staat durch politische Pro-
zesse zur „Gentechnikfreien Zone“ mit bindender Wirkung
auf die in der Region produzierenden Landwirte erklärt
(FISCHLER, 2003: 6).
Eine besondere Rolle in der Frage der Koexistenz kommt
den Schwellenwerten zu. Ist zum Beispiel Raps schon dann
genetisch verändert, wenn eine Verunreinigung an der
Nachweisgrenze gefunden wird? Für die konventionelle
Landwirtschaft wurde diese Frage mit den oben erwähnten
Verordnungen verneint. Hier ist eine Kennzeichnung erst
ab einem Anteil über 0,9 % technisch unvermeidlicher
Verunreinigung erforderlich. Für den organischen Landbau
gilt jedoch, dass kein genetisch verändertes Material ent-
halten sein darf. Damit würde jede nachweisbare Verunrei-
nigung eine Ablehnung organischer Erzeugnisse bedeuten.
Gefahr für den organischen Landbau droht dann nicht nur
durch benachbarte Flächen mit GVO-Anbau, sondern auch
durch konventionelles Saatgut, das für einige Kulturen im
organischen Landbau verwendet wird. Wenn, wie im Ent-
wurf der EU-Saatgut-Richtlinie von 2003 angedacht, kon-
ventionelles Saatgut je nach Pflanze bis zu 0,7 % mit zuge-
lassenen GVO belastet sein darf (KOMMISSION DER EURO-
PÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN, 2003), so besteht aus Sicht
der Verbände des organischen Landbaus eine immense
Gefahr, dass es zu nachweisbaren Verunreinigungen auch
im organischen Landbau kommt (GREENPEACE LUXEM-
BURG, 2002). Ein niedriger Grenzwert dagegen kann die
Einfuhr von Saatgut aus Ländern, in denen GVO in größe-
rem Umfang angebaut werden, stark verteuern bzw. sogar
unmöglich machen. Bei einer verstärkten Nutzung gentech-
nisch veränderter Pflanzen innerhalb der EU wird auch dort
ein Grenzwert von z.B. 0,1 % nur mit hohen Kosten er-
reichbar sein. Eine von der EU in Auftrag gegebene Studie
kommt zu dem Ergebnis, dass bei z.B. Rapssaatgut für die
Einhaltung eines Schwellenwertes von 0,1 % bei einem

10 bzw. 50 % Anteil von GV-Raps in der EU mit Mehr-
kosten von 20 bzw. 40 % zu rechnen ist (BIOSICHERHEIT,
2003b). Die Experten des Diskurses Grüne Gentechnik im
Dezember 2001 in Berlin waren sich bei aller Unterschied-
lichkeit ihrer Positionen zur Gentechnik einig, dass sich
Null-Toleranz und Koexistenz ausschließen (BMVEL,
2002: 21).
In Deutschland wurde im Februar 2004 der „Entwurf eines
Gesetzes zur Neuordnung des Gentechnikrechts“ vom Ka-
binett verabschiedet (BMVEL, 2004). Schwerpunkt dieser
Gesetzesnovelle ist die zur Umsetzung der Freisetzungs-
richtlinie 2001/18/EG erforderliche Regelung der Koexis-
tenz von konventionellem und organischem Anbau mit dem
Anbau genetisch veränderter Pflanzen. Sie sieht vor, dass
die Landwirte, die genetisch veränderte Pflanzen anbauen
wollen, einer allgemeinen Vorsorgepflicht unterliegen.
Diese wird auf dem Verordnungswege durch eine fruchtar-
tenspezifisch definierte gute fachliche Praxis im Umgang
mit GVO konkretisiert. Sie bezieht sich z.B. auf Mindest-
abstände, Sortenwahl und die Nutzung von natürlichen
Pollenbarrieren. Der Anbau von gentechnisch veränderten
Pflanzen muss genehmigt und in einem Standortregister
festgehalten werden, das möglicherweise beeinträchtigte
Landwirte einsehen können.
Neben diesen eher ordnungsrechtlichen Vorgaben regelt der
Gesetzentwurf auch Haftungsfragen. So sieht er grundsätz-
lich eine gesamtschuldnerische Gefährdungshaftung für
wesentliche Beeinträchtigungen vor. Eine wesentliche Be-
einträchtigung ist dann gegeben, wenn ein Lebensmittel
wegen einer GVO-Verunreinigung nicht mehr als „gen-
technikfrei“ vermarktet werden kann. Der Schadenersatz
bezieht sich auf den daraus resultierenden Verlust.
Während die Debatte über die Zulassung von GVO viele
Jahre lang wissenschaftlich vor allem von Naturwissen-
schaftlern geführt wurde, ergeben sich aus den neuen Ent-
wicklungen eine Reihe interessanter ökonomischer Frage-
stellungen. Diese sollen im Folgenden kurz angerissen
werden:
� Handelspolitik: Ähnlich wie schon im Fall des Streits um

Hormonfleisch (RUDLOFF, 2003) stellt sich die Frage,
welchen Einfluss internationale Handelsbeziehungen auf
die nationalen (in diesem Fall europäischen) Entschei-
dungen über zentrale Fragen für die Wohlfahrt in den
betroffenen Ländern haben dürfen. Zudem haben sich im
Falle der Sojaimporte auch aus entwicklungspolitischer
Perspektive interessante Substitutionen zwischen den
USA, Argentinien und Brasilien ergeben, die ihrerseits zu
einer veränderten Attraktivität von GV-Soja für Brasilien
führten. Fraglich bleibt, inwieweit diese Verschiebungen
auch nach einer Änderung der europäischen Zulassungs-
politik Bestand haben werden.

� Föderalismustheorie und Subsidiaritätsprinzip: Es war
vor dem Hintergrund der bereits 2002 drohenden WTO-
Klage explizite Aufgabe der neuen Gesetzgebung, den
Spielraum für einzelstaatliche Initiativen zu verringern.
Dies ist insbesondere dadurch geschehen, dass über die
Zulassung auf europäischer Ebene – wenn auch unter Mit-
wirkung aller Mitgliedsländer – entschieden wird. Die
Zulassung gilt dann im gesamten Gebiet der EU. Selbst
demokratisch zustande gekommene Entscheidungen über
gentechnikfreie Zonen sind, wie oben dargelegt, nicht
rechtmäßig. In dieser Hinsicht ist eine Differenzierung
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innerhalb der EU nach den Präferenzen in unterschied-
lichen Regionen, die nach dem Subsidiaritätsprinzip
durchaus denkbar wäre, nicht mehr gegeben. Ähnliches
gilt für die Schwellenwerte.
Von den Mitgliedsstaaten zu regeln ist dagegen die Um-
setzung der Koexistenz. Nach Aussage von FISCHLER
beziehen sich die diesbezüglichen Vorschriften – und da-
mit auch der Gestaltungsspielraum der Mitgliedsländer –
aber nur auf die Klärung ökonomischer Fragen, wie z.B.
Haftungsprobleme. Begründet wird die Verabschiedung
einer Richtlinie mit Konkretisierungspflicht für die Mit-
gliedsstaaten damit, dass sich z.B. auf Grund unterschied-
licher bestehender gesetzlicher Regelungen die kosten-
effizienten Lösungen zwischen den Staaten unterscheiden
(FISCHLER, 2003: 9).
Als Preis für den Gestaltungsspielraum sind jedoch Un-
gleichheiten in der Behandlung der Produzenten und
damit verbundene unterschiedliche Wettbewerbsposi-
tionen innerhalb der EU zu nennen. Dies entspricht zwar
dem Gedanken der Subsidiarität, wird aber von einigen
Ländern bzw. Verbänden durchaus negativ gesehen (vgl.
z.B. BIOSICHERHEIT, 2003b, hinsichtlich der deutschen
Position).

� Kosten-Nutzen-Untersuchungen: Aus der Umweltöko-
nomie ist seit langem bekannt, dass die Festlegung
von optimalen Grenzwerten nur in Ausnahmefällen
bei Null liegt. Ein Punkt, der in diesem Fall für eine Aus-
nahme sprechen könnte, ist die Möglichkeit, dass sich
aus zu hohen Grenzwerten auf Grund von Pfadabhängig-
keiten irreversible Folgen für die Koexistenz ergeben
(VAN DEN BERGH und HOLLEY, 2001: 12). Vor allem der
in der jetzigen Form definierte gentechnikfreie organische
Landbau kann mit den vorgesehenen Schwellenwerten
für Saatgut mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht fortbe-
stehen, wenn sich die grüne Gentechnik in Europa
durchsetzt.
Auf diese Problematik weist auch eine US-amerikanische
Studie der „Union of Concerned Scientists“ (MELLON and
RISSLER, 2004) hin, die bei nordamerikanischem Raps-
saatgut in allen Proben leichte Verunreinigungen mit
GVO gefunden hat. Allerdings gingen diese in keiner
Probe über 0,1 % hinaus. Bei Sojabohnen war der Anteil
der verunreinigten Proben zwar geringer, dafür lagen die
Verunreinigungsgrade teilweise bei mehr als einem Pro-
zent (ebenda: 25). Dies zeigt auch, dass sich Grenzwerte
an der Nachweisgrenze kaum mit der großflächigen
Nutzung der grünen Gentechnik verbinden lassen. Eine
Abwägung der Kosten und Nutzen unterschiedlicher
Grenzwerte unter Zugrundelegung der Wertschätzung der
Bevölkerung kann deshalb nicht unterbleiben.

� Risikomanagement: Angesichts der großen Ängste, die
mit der Gentechnik bei den Verbrauchern und insbeson-
dere beim organischen Landbau verbunden sind, ist ein
gründliches Risikomanagement bei der Entscheidung über
die Zulassung von GVO notwendig und von der Verord-
nung auch vorgeschrieben. Hierzu gehört auch die Risi-
kokommunikation. In Deutschland wurde versucht, mit
dem „Diskurs Grüne Gentechnik“ und der Einrichtung
bzw. Förderung von Internet-Plattformen, wie “BioSicher-
heit” und “TransGen”, eine breite Information der Öffent-
lichkeit zu erreichen. Letztendlich ist diese nicht nur im
Interesse der Regierungen, die die Akzeptanz für ihre Ent-

scheidungen erhöhen wollen. Sie ist wahrscheinlich auch
für die Unternehmen die einzige Chance, die große Skep-
sis der Verbraucher zu überwinden.
Es bleibt jedoch offen, inwieweit der Verbraucher von
diesen Kommunikationsstrategien überhaupt erreicht
werden kann. Wie oben angeführt, ist auf Verbraucher-
seite die Skepsis gegenüber genetisch veränderten Le-
bensmitteln zurzeit noch ausgesprochen groß. Allerdings
muss sich zeigen, ob tatsächlich auf den Kauf von Pro-
dukten verzichtet wird, die entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen in der Zutatenliste Hinweise auf genetisch
veränderte Bestandteile enthalten.

� Qualitätssicherungssysteme: Die neuen Vorschriften zur
Rückverfolgbarkeit von GVO, die im Produkt selbst nicht
mehr nachweisbar sind, ebenso wie der Nachweis der
technischen Unvermeidbarkeit eventueller Verun-
reinigungen stellt erhebliche Anforderung an den Infor-
mationsfluss in und zwischen den Betrieben. Jeder, der
Zutaten oder Agrarrohstoffe aus GVO erzeugt oder mit
ihnen handelt, muss die Informationen an die nachfol-
gende Verarbeitungsstufe weiterleiten. Diese ist ebenfalls
verpflichtet, die gesamten Informationen weiterzugeben.
Alle Betriebe, bei denen die Gefahr einer ungewollten
Verunreinigung besteht, müssen ihre Schutzmaßnahmen
nachweisen können.

� Haftungsfragen: Der Gesetzesentwurf der Bundesregie-
rung, der eine gesamtschuldnerische Gefährdungshaftung
für Schäden durch GVO vorsieht, kann leicht prohibitiv
auf den Anbau von GVO wirken. Anders als z.B. im
Umwelthaftungsgesetz, in dem die gesamtschuldnerische
Haftung nur eintritt, wenn die Anlage in der fraglichen
Zeit nicht in bestimmungsgemäßem Betrieb lief, ist im
Falle der Haftung im Gentechnikgesetz auch ein Land-
wirt, der alle Vorsichtsmaßnahmen einhält, gesamtschuld-
nerisch haftbar. Damit kann es zu einer Übermaßhaftung
kommen, die den Einsatz der Gentechnik verhindert. Dif-
ferenzen über Haftungsfragen haben z.B. in Sachsen-
Anhalt dazu geführt, dass ein geplanter Freilandversuch
abgesagt wurde. Weder die Landwirte noch die Saatgut-
produzenten waren bereit, die Haftung für mögliche
Schäden zu übernehmen. Der deutsche Bauernverband
hat seinen Mitgliedern geraten, bis auf weiteres vom
Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen abzusehen
(TRANSGEN, 2004).
Im Gegensatz zum Regierungsentwurf sieht der Entwurf
der Bundesratsmehrheit (BUNDESRAT, 2004) vom 2.4.04
vor, dass für den Ausgleich von Verlusten bei
konventionell oder organisch arbeitenden Landwirten
Ausgleichszahlungen aus einem noch näher zu konkre-
tisierenden Fonds bezahlt werden. Der Fonds wiederum
kann Regressansprüche an den Verursacher stellen,
wenn dieser gegen die auf dem Verordnungswege fest-
zulegende gute fachliche Praxis verstößt. In dem von
ähnlichen Grundsätzen geleiteten dänischen Regierungs-
entwurf wird ebenfalls ein Fonds eingerichtet, der
allerdings nur in den Fällen für den Schaden aufkommt,
in denen niemand haftbar ist. Dieser Fonds soll über
eine Abgabe finanziert werden, die jeder Landwirt
zahlen muss, der GVO anbaut. Bis dieser Fonds mit
genügend Mitteln versehen ist, wird der Schaden von
der dänischen Pflanzenbehörde ausgeglichen (BIOSICHER-
HEIT, 2004).
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Der dänische Gesetzesentwurf sowie auch der Entwurf
der Bundesratsmehrheit in Deutschland sind klare Gegen-
entwürfe zur vorgesehenen Regelung im Regierungs-
entwurf. Die Risiken für die Landwirte, die GVO an-
bauen, bleiben kalkulierbar. Das Restrisiko übernehmen
Staat und Fonds. Damit bleibt es für Landwirte möglich,
GVO anzubauen, während die Akzeptanz bei den Nach-
barn auf Grund der Übernahme des Restrisikos durch an-
dere verbessert wird. Allerdings besteht bei einer Fond-
slösung die Gefahr des „Moral Hazards“. Sowohl poten-
zielle Opfer als auch Verursacher haben einen Anreiz, auf
teure Vermeidungs- bzw. Schutzmaßnahmen zu verzich-
ten, soweit dies nicht zu einem Verlust der Schadensüber-
nahme durch den Fonds führt.

Betrachtet man die neuen Entwicklungen in der Debatte um
gentechnisch veränderte Pflanzen, so wird deutlich, dass
zwar naturwissenschaftliche Antworten auf viele Fragen
immer noch gesucht werden, dass aber für die jetzt anste-
henden Entscheidungen die Ökonomen größere und teil-
weise sogar entscheidende Bedeutung erhalten. Es wäre zu
hoffen, dass dies auch einen neuen Anstoß für eine interdis-
ziplinäre Forschung gibt, in der Natur- und Gesellschafts-
wissenschaftler gleichberechtigt an lösungsorientierten Ant-
worten für drängende Zukunftsfragen arbeiten.
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